
 

 

Akteneinsicht  
Bereitstellung von Kopien und digitalen Vervielfältigungen 

 aus Archivakten 
Antragsteller/-in 

(Zahlungspflichtiger): 

 

E-Mail (immer erforderlich): 

Telefon-Nr. 

 

Aktenzeichen: 
(falls nicht bekannt bitte bei 
der Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung erfragen 
– ohne Angabe des 
Aktenzeichens ist die Akte 
nicht auffindbar) 

 

Gegenstand: 
(Was soll kopiert werden?) 
Bitte beachten Sie, dass nur 
Einsichtnahme in folgende 
Unterlagen erfolgen kann: 

 Bauantrag 

 Berechnungen 
 Bauschein 
 genehmigte 

Bauvorlagen 
 Abnahmen 

 Statik 

 

Ausgabeform: digitalisierte Form (Cloud) 

 

Anmerkung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bereitstellung der Archivakten ist kostenpflichtig. Die 

Gebührenpflicht entsteht bei der Antragstellung. Die 

Bereitstellungsgebühr wird auch fällig, wenn die Akteneinsicht 

nicht innerhalb von 14 Tagen nach Bereitstellung 

wahrgenommen wird oder wegen fehlender Mitwirkung (z. B. 

Nennung des Aktenzeichens) nicht wahrgenommen werden 

kann. Die Gebühr wird pro Bauakte erhoben. Nach Ablauf 

dieses Zeitraums muss die Akteneinsicht neu beantragt 

werden. 

 

Die Kosten ergeben sich aus der Gebührensatzung des 

Oberbergischen Kreises vom 14.03.2013 in der derzeit 

gültigen Fassung. 

 

Einen Auszug aus der Gebührensatzung ist als Anlage diesem 

Antrag beigefügt. 

 

Für die Bereitstellung der Unterlagen wird Ihnen ein gesonderter Gebührenbescheid 

zugesandt.  

 
Bitte legen Sie einen Nachweis vor, dass Sie berechtigt sind, die Archivakte einzusehen bzw. die 
Unterlagen in Empfang zu nehmen, z. B. dass Sie Eigentümer/-in des Gebäudes sind. Wir bitten um 
Verständnis, dass eine Bauberatung während der Akteneinsicht aus organisatorischen Gründen 
nicht erfolgen kann. 

 
 

___________________                   ___________________________ 

Ort, Datum                                     Unterschrift 

  



 

Auszug aus der Gebührensatzung des Oberbergischen Kreises vom 14.03.2013 in der 

derzeit gültigen Fassung 

 

Tarifnummer Art         Betrag 

14.  Ersuchen auf Akteneinsicht in Bauakten aus dem Archiv 

14.2  Akteneinsicht in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten 

in eine Hausakte       15,00 € 

14.2.1  Akteneinsicht in eine bereits archivierte Hausakte   30,00 € 

14.2.2  Akteneinsicht in eine mikroverfilmte oder digitalisierte Hausakte  40,00 € 

14.2.3  Zusätzlich bei Akteneinsicht über 1 Stunde 

  (pro angefallene ½ Stunde)      10,00 € 

 

1.1 Ablichtungen und Auszüge  

 

1.1.1  Ablichtungen und Ausdrucke bis zum Format DIN A 4 (s/w)  

je angefangene Seite        0,50 € 

1.1.2  Ablichtungen und Ausdrucke bis zum Format DIN A 4 (Farbe) 

  je angefangene Seite        2,00 € 

1.1.3  Ablichtungen und Ausdrucke Format DIN A 3 (s/w) 

je angefangene Seite        1,00 € 

1.1.4  Ablichtungen und Ausdrucke Format DIN A 3 (Farbe) 

  je angefangene Seite        4,00 € 

 

1.2  Ablichtungen und digitale Vervielfältigung von Großformaten (größer DIN A 3) 

1.2.1  Grundgebühr je Auftrag        8,00 € 

1.2.2  Gebühr je 5 Minuten Scanarbeiten      8,00 € 

1.2.3  Gebühr je Plot oder Mehrausfertigung 

  a) bis einschließlich DIN A 1       8,00 € 

  a) größer als DIN A 1       13,00 € 

1.2.5  Speicherung auf mobile Datenträger (CD/DVD // Cloud)    8,00 € 

1.2.6  Bei Versand zusätzlich        8,00 € 

 


